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1. MSG 013 IND 2025 0659 FI DE 06-11-2025 18-11-2025 COM URGENCY 06-11-2025

2. der Kommission

3. DG GROW/E/3 - N105 04/63

4. 2025/0659/FI - C00C - Chemikalien

5. Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535

6. Am 5. November 2025 notifizierten die finnischen Behörden der Kommission unter der Referenznummer 2025/659/FI
den Entwurf einer „Regierungsverordnung zur Änderung der Regierungsverordnung über Stoffe, Zubereitungen und
Pflanzen, die als Betäubungsmittel gelten“ und beantragten das Dringlichkeitsverfahren gemäß Artikel 6 Absatz 7 der
Richtlinie (EU) 2015/1535.
Nach Prüfung des Entwurfs ist die Kommission der Ansicht, dass der Antrag auf dringliche Annahme gerechtfertigt ist.
Die Tatsache, dass die Kommission die Dringlichkeit des Falles anerkennt, berührt in keiner Weise ihre Beurteilung der
Vereinbarkeit des notifizierten Textes mit dem Recht der Europäischen Union.
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